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SCHREIBEN [ DER ZUGER STADT- UND AMTS RAETE: ALT AMMANN UND RITTER

BEAT JAKOB I . ] ZURLAUBEN, STATTHALTER [ KASPAR] KNOPF-
LI , [ ALT RATS] SECKELMEISTER [ OSWALD I . j KOLIN, [ ALT]
LANDVOGT [ IM RHEINTAL PAUL] MUELLER UND [ KARL] MOOS AN
DEN FRANZ. AMBASSADOREN [ ROBERT- VINCENT ] DE GRAVEL

"Unsere Wydersächer fangen nun an dem Gemeinen Mann starckh einzuetruckhen 3

das das Orth Luaem ohne das Seye das [ span . ] instrument der Réduction Cas-

siert die Pension von Beeden Cronen [ Frankreich und Spanien ] empfangen haben 3

undt das in gleichem dem Orth Schweitz allbereitt auch begägnet Seye undt

noch geschächen werde ; Welches ihnen seltzamb fürkhomme undt Thüendt solches

Jemandt anderst zuemessen als Herren Landtamman unndt Rytteren [ Beat Jakob I . ]

ZuriôTÊ)ên3 als der Vrsächer 3 das unser Orth nit dergleichen früchten geniessen
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möge , undt theils auch den anderen gueten freünden undt Gönneren der Cron

Franckreych : dieweilen Sey sich zue keinem anderen accomodement verstehen

wollen , Wan schon der Hispanische Ämbassador [ Giovanni Francesco Conte

d 'Arese]  sich anerbietete unser Orth zue reversieren , ohne Nachtheil des

Ewigen frydens [ von 1516 ] undt der Pündtnus mit Franckreych , dergestalt das

man disers geschefft solle Examinieren , wider die Wenige , welche disere Ver-

hindternus zum nachtheil des gemeinen und Particular Nutzes einstreüwendt.

Vergangner Tagen als unsere allgemeine Rhats Versamblung dero Pratiquen und

anderen Trö .ewungen Mehr Verstendiget worden , welche sich uff eine Uffruehr

züchent , diserem grossen Gebell vorzuekormen , handt unsere Herren undt Obe¬

ren [Ammann und Rat ] erforderlich erachtet , dessen ohnverweilt Eüwer Exc.

einmahl in Particulari parte zue geben , undt dieselbige derrrüetigest zue er-

suechen lassen , . . . ihre selbst eigne hochweyse Reflexiones über diserem Sta¬

tum zue machen und sich bey solcher beschaffenheit gegen unserem Orth zue

einem solchen Temperament . . . zue verstehen , wie es zwüschent den beeden vor-

ermelten . . . Orthen [ Luzern und Schwyz ] ist Raticiert worden , undt das nicht

destoweniger der Ewige Fryden undt Pündtnus mit der Cron Franckreych vollkom¬

men Verbliben möge , in der Observantz der Uffbrüchen , Recreüen und gebrauch

der Völckheren nach dem Exempell unser Alttforderen in der formb , wie die HH.

[Landammann und Landrat ] von Schwytz Jhr Exc . auch sollen ertheilt haben,

Welches man gleicher gestalten Von Seitten unsers Orths Jhr Exc . auch könte

auff ein Neüwes Confirmieren undt bestätten.

Undt gleich wye unsere Herren undt Oberen ein grosses Vertrauwen haben uff

Jhro Exc . grosse Generositet undt weltbekhandte Sinceritet , als seindt sey

Vertröstet , das Jhr Exc . bey diser Coniunctur auch deroselbigen Sey werdent

Participant machen durch die guetheiss - und Concedierung dero angelägenliches

begären undt verlangen , damit alles widerumben in besserer Tranquillitet undt

Ruw gesetzt , und volgentlich wir auch zue beeden theylen der Püntnussen Mit

der Cron Franckreych undt Mit dem Hertzogthumb Meylandt möchten genossen wer¬

den.

Unsere Herren undt Obern Verhoffendt umb so vil mehrers disere gnad undt Fa¬

vor von Jhr Exc . zue erhalten , von wegen der standthafftigkheit , das man bis

dahäro erzeigt hatt für das Jnteresse Jhrer Mayestät , undt das Seye noch fer-

ners gewillet seindt zue erscheynen , zue schuldiger undt gerächtter Conser¬

vation der Pündtnuss , So Seye mit deroselbigen haben . Undt wie dann die Obli¬

gation , so durch disere Willfahr uff uns wachsen thuet , eintzig und allein

g-egeit 'Eüwer . . . Ehren Persohn zue zemessen ist , als werdent unsere Herren und

V



^Oberen nit underlassen bey anderen Vorfallenheiten solches schuldiger Massen

zue Erkhennen 3 So wohl was beträffen Möchte das Jnteresse undt dienst Jhrer

Mayestät als Eüwer Exc . Selbsten.

Wir lindersehribne , welche das Vermelte Verlangen über sich genommen zue refe¬

rieren 3 auch zum theil meistens angefochten werden : Thuendt Jhr Exc . . . . er-

suechen 3 dass Sey Jhren belieben lassen wolle zue diser Remedur sich gnädigst

zu verstehen 3 weylen wir eben nach unserm einfältigen Verstand vermeynen 3 das

der Ewige Fryden undt Pündtnus . . . bey solcher nochmaliger Erklärung genueg-

samb in salvo verbleiben mögen " .
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